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Steffisburg, 9. März 2009 mn/pz 
 

Allgemeine Publikationen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bitten Sie, nachstehenden Text im amtlichen Teil des Thuner Amtsanzeigers vom  
12. März 2009 zu veröffentlichen. 
 
Für Ihre Bemühungen danken wir bestens.  

Freundliche Grüsse 

Abteilung Präsidiales 
Der Gemeindeschreiber 

Rolf Zeller 

Kopie an 
• Herr Rolf Zeller, Gemeindeschreiber  
• Frau Elisabeth Kopp, Gemeindeschreiber-Stv.  
• Sekretariat Grosser Gemeinderat 
• Archiv-Nr. 10.060.007 
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S T E F F I S B U R G 
Wahl, Beschlüsse und Geschäfte des Grossen Gemeinderates vom 6. März 2009 
 
24. Sozialkommission; Ersatzwahl 

Gewählt wurde: Bryner Franziska (FDP), Gerichtssekretärin, Oberdorfstrasse 37, als Ersatz für Stefan 
Schneeberger (FDP), welcher per 01.04.2009 in den Gemeinderat Einsitz nimmt. 

 
25. Finanzen; Wahl Revisionsorgan für die Prüfung der Jahresrechnungen 2009 – 2012; 

Übertrag des Revisionsmandates an die ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeinde-
verbandes AG, Urtenen-Schönbühl für die Jahre 2009 – 2012 mit einem Kostendach von Fr. 25'500.00 
pro Jahr (Preisbasis LIK November 2008). 

 
26. Tiefbau/Umwelt; Gummweg; Fahrbahn- und Gehwegsanierung (2. Lesung); Bewilligung eines Nachkredi-

tes von Fr. 363'000.00 zum bestehenden Kredit vom 25.08.2006 von Fr. 1'625'000.00 (Gesamtkredit 
neu Fr. 1'988'000.00) 

 
27. Hochbau/Planung; Das beantragte Geschäft über die Bewilligung eines Verpflichtungskredits von  

Fr. 180'000.00 für den Ersatz der Fenster in der Liegenschaft Oberdorfstrasse 30 (altes Gemeinde-
haus) wurde an den Gemeinderat zurückgewiesen. 

 
28. Postulat der FDP-Fraktion betr. „Aufgabenentflechtung Gemeinde/Kanton“ (2005/12); Abschreibung als 

erfüllt. 
 
29. Postulat der FDP-Fraktion betr. “Verkehrssicherheit im Oberdorf“ (2006/09); Abschreibung als erfüllt. 
 
30. Postulat der SP-Fraktion betr. „Durchgehende Bedienung BLS Haltestelle Schwäbis“ (2008/14);  

Abschreibung als erfüllt. 
 

31. Motion der SP-Fraktion betr. „Erschliessung Aarefeld“ (2002/06); Abschreibung als zurzeit unerfüllbar. 
 
32. Postulat der SP-Fraktion betr. „Beitritt zum Berner Energieabkommen“ (2004/03); Abschreibung als erfüllt. 
 
33. Postulat der SP-Fraktion betr. „Energiestadt Steffisburg“ (2008/26); Annahme des Postulates und gleich-

zeitige Abschreibung als erfüllt. 
 
34. Interpellation der FDP-Fraktion betr. „Bau- und Betriebsrechnung Höchhus“ (2009/02); Der Erstunterzeich-

ner, Sandro Stauffer (FDP), erklärte: befriedigt 
 
35. Neue parlamentarische Vorstösse; Bekanntgabe und Begründung 

 
35.1 Motion der SP-Fraktion betr. „Solarzellen auf jedes Dach“ (2009/03) 
 
35.2 Postulat der SP-Fraktion betr. „Regionale Biogasanlage“ (2009/04) 
 
35.3 Postulat der SP-Fraktion betr. „Zusätzliche Lehrstellen“ (2009/05) 
 
35.4 Postulat der FDP-Fraktion betr. „Optimierung der Aufsicht und Steuerung im Gemeinderat“ (2009/06) 
 
35.5 Interpellation der SVP-Fraktion betr. „Kommunales Sport- und Freizeitanlagen-Konzept 2007“ 
 (2009/07) 
 

Die vorgenannten Beschlüsse werden hiermit im Sinne von Art. 5 der Organisationsverordnung bzw. Art. 13 der 
Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates veröffentlicht.  
 
Gegen das Wahlgeschäft gemäss Traktandum Nr. 24 und die vorgenannten Beschlüsse kann gemäss Artikel 
93 ff. des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 innert 10 Tagen (Wahlen) bzw. 30 Tagen (Beschlüsse über 
Sachgeschäfte) seit der Veröffentlichung beim Regierungsstatthalter von Thun schriftlich und begründet Be-
schwerde eingereicht werden. Werden sie nicht angefochten, tritt die Wahl mit Wirkung per 24. März 2009 bzw. 
die Sachgeschäfte per 14. April 2009 in Kraft. 
 

Steffisburg, 9. März 2009 

Gemeinde Steffisburg 
Abteilung Präsidiales 


